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Aufhebung Bebauungsplan Nr. 5  „Augustenburg“ 

der Gemeinde Böklund 
 

 
Die Gemeindevertretung Böklund hat in ihrer Sitzung am 28.01.2021 beschlossen, für das Gebiet 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 5 „Augustenburg“ im Süden der Ortslage west-
lich der L 22 die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Augustenburg “ aufzustellen. Der Be-
schluss wurde am 19.02.2021 bekannt gemacht.  

Mit der Ausarbeitung des Planes wurde das Planungsbüro Pro Regione aus Flensburg beauftragt.  

Auf der Grundlage des Bebauungsplanes Nr. 5 „Baugebiet Augustenburg“ aus dem Jahre 1977 
entstand am südlichen Rand der Ortslage ein weitesgehend homogenes Wohngebiet ohne nen-
nenswerte Baulücken.  

Die Gemeinde Böklund verfolgt das Planungsziel, für dieses Baugebiet die Zulässigkeit von Vorha-
ben zukünftig nach § 34 BauGB zu beurteilen, da die damals getroffenen Festsetzungen sich teil-
weise als hinderlich für heutige Bauvorhaben herausgestellt haben. 
 
Als Anlage ist ein Übersichtsplan beigefügt, in dem die Lage des Plangebietes dargestellt ist.  

Die Gemeinde Böklund lädt hiermit zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung 
nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch ein. Die Planunterlagen (Vorentwurf) können auf der Internetseite 
des Amtes unter der Adresse: 
 

https://www.amt-suedangeln.de 
 
bis zum 28.05.2021 eingesehen werden. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wird die Öffentlichkeit über die Planung unterrichtet. Ihr wird 
Gelegenheit zur Erörterung und Äußerung gegeben. 
 
Die Äußerungen und Hinweise der Öffentlichkeit können bis zum 28.05.2021 von allen Interessierten 
schriftlich oder zur Niederschrift an die Amtsverwaltung des Amtes Südangeln, z.H. Frau Ira Stall-
baum, Toft 7, 24860 Böklund abgegeben werden. 
 

Im Auftrag 
gez. Stallbaum       -Siegel- 
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Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 5 “Augustenburg“ 
der Gemeinde Böklund 
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Gemeinde Havetoft 
Der Bürgermeister  

 

 
 
 

 
Gemeinde Havetoft * Postfach 11 52 * 24858 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung  

 
 

zur Sitzung der Gemeindevertretung Havetoft 
 
 

Sitzungstermin: Donnerstag, 20.05.2021, 20:00 Uhr 

Ort, Raum: Feuerwehrgerätehaus, Meiereistraße 11, 24873 Havetoft 

 

Hinweis: 
Die Sitzung findet unter Einhaltung der derzeit erforderlichen Hygieneregeln statt. Der 
Einlass zu der Sitzung erfolgt einzeln, unter Wahrung der entsprechenden Abstände 
(mind. 2 m) zwischen den Personen. Es ist ein Mund-Nasen-Schutz (FFP2- oder sog. OP-
Masken) zu tragen. Außerdem erfolgt die Erhebung der Kontaktdaten aller Mandatsträger 
und Gäste unter Infektionsschutzgesichtspunkten. 
 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 
Tagesordnung  

      

2. Einwohnerfragestunde        

3. Bericht des Bürgermeisters        

4. Berichte der Ausschussvorsitzenden        

5. Bebauungsplan Nr. 5 "Wasserstraße" 
hier: Beratung und Beschlussfassung über die abgegebenen 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, Satzungsbeschluss  

Versand später  
VO/2021/2647 

6. Beratung und Beschlussfassung über den Wegenutzungsvertrag über 
die Versorgung mit Flüssiggas in der Gemeinde  

Versand später  
VO/2021/2650 

7. Verschiedenes        

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 

8. Stundung einer Forderung     
VO/2021/2648 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeister 04603 491 
 
Böklund, den 07.05.2021 
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Öffentlicher Teil 

9. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse        

 
 
Hinweis: 
Nach § 28 b Infektionsschutzgesetz gilt u.a. die Ausgangssperre ab 22 Uhr bei Überschreiten 
der 100’er-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen. Nach Abstimmung zwischen Innen- 
und Gesundheitsministerium fallen sowohl die kommunale Entscheidungsgremien als auch die 
Teilnahme der Öffentlichkeit im Rahmen des verbrieften Rechts auf demokratische Teilhabe 
unter den Ausnahmetatbestand des Abs. 1 Buchstabe 2 f) „eines ähnlich gewichtigen und 
unabweisbaren Zweckes“. Der direkte Heimweg nach 22:00 Uhr wäre danach gestattet. 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
gez. Peter Hermann Petersen 
Bürgermeister 
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Gemeinde Stolk 
Der Bürgermeister  

 

 
 
 

 
Gemeinde Stolk * Postfach 11 52 * 24858 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung  

 
 

zur Sitzung der Gemeindevertretung Stolk 
 

Sitzungstermin: Mittwoch, 19.05.2021, 19:30 Uhr 

Ort, Raum: Sporthalle der Auenwaldschule, Stolker Straße 4, 24860 Böklund 

 

Hinweis: 
Die Sitzung findet unter Einhaltung der derzeit erforderlichen Hygieneregeln statt. Der 
Einlass zu der Sitzung erfolgt einzeln, unter Wahrung der entsprechenden Abstände 
(mind. 2 m) zwischen den Personen. Es ist ein Mund-Nasen-Schutz (FFP2- oder sog. OP-
Masken) zu tragen. Außerdem erfolgt die Erhebung der Kontaktdaten aller Mandatsträger 
und Gäste unter Infektionsschutzgesichtspunkten. 

 
Wer den Sitzungsort nicht selbst erreichen kann, meldet sich bitte bis zum 
19.05.2021, 18:30 Uhr, telefonisch beim Bürgermeister. 
 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 
Tagesordnung  

      

2. Einwohnerfragestunde        

3. Sachstandsbericht zum Windpark Helligbek        

4. Bericht des Bürgermeisters        

5. Berichte der Ausschussvorsitzenden und Delegierten        

6. Aussprache zu den Berichten        

7. Radweg an der Stolkerfelder Straße        

8. Weiteres Vorgehen im Projekt "Vernässung des Lüngmoores"        

9. Wiederherstellung eines Weges in Schwenshöh        

10. Internetauftritt        

11. Verschiedenes        

 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeister 04623 588 
 
Böklund, den 06.05.2021 
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Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 

12. Grundstücksangelegenheiten        

13. Personalangelegenheiten        

Öffentlicher Teil 

14. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse        

 
 
Hinweis: 
Nach § 28 b Infektionsschutzgesetz gilt u.a. die Ausgangssperre ab 22 Uhr bei Überschreiten 
der 100’er-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen. Nach Abstimmung zwischen Innen- 
und Gesundheitsministerium fallen sowohl die kommunale Entscheidungsgremien als auch die 
Teilnahme der Öffentlichkeit im Rahmen des verbrieften Rechts auf demokratische Teilhabe 
unter den Ausnahmetatbestand des Abs. 1 Buchstabe 2 f) „eines ähnlich gewichtigen und 
unabweisbaren Zweckes“. Der direkte Heimweg nach 22:00 Uhr wäre danach gestattet. 
 
 
 
Hans-Werner Staritz 
Bürgermeister 
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